
Dezernat für Planen und BauenV E R FA H R E N
Verfahrensart:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan bestehend aus:

Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) mit detaillierten Angaben zur Erschließung und Bebauung des 
Grundstückes, inklusive Ansichten und Schnitte des Bauvorhabens. Das zu planendende Vorhaben muss 
also in den wesentlichen Details feststehen.

Dem formell zu beschließenden Bebauungsplan (VBP) der Gemeinde (der eigentliche BPlan). 

Durchführungsvertrag als Kooperationsvereinbarung zwischen Investor und Stadt, in welchem sich der 
Investor verpflichtet die Durchführung des Bauvorhabens innerhalb einer bestimmten Frist zu veranlassen 
und die Kosten der Planung und Erschließung zu tragen.

Ablauf und Beteiligungsmöglichkeiten:Verfahrensablauf eines Bebauungsplanverfahrens

Bürgerinformationsveranstaltung  23.06.2025

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan:
• ist räumlich genau begrenzt (parzellenscharf)

• 2 Pläne: Planzeichnung und Vorhaben- und 
Erschließungsplan

• textlichen Festsetzungen und Begründung

• Durchführungsvertrag (§12 BauGB)

• legt rechtsverbindlich fest, wie das Vorhaben 
umzusetzen ist (Planzeichnung und textliche 
Festsetzung)

• regelt mindestens die bauliche Umsetzung des 
Vorhabens in Art und Maß der baulichen Nutzung, 
die überbaubaren Grundstücksflächen, die örtlichen 
Verkehrsflächen

Start des 
Verfahrens

• Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3(1) BauGB
• Frühzeitige Beteiligung der Behörden/TÖB gemäß §4(1) BauGB

Vorgabenbeschluss 
und Erarbeitung  

Bebauungsplanentwurf

• Beschluss Stadtentwicklungsausschuss und Bezirksvertretung 
über die Vorgaben zur weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans

• Erstellung der Gutachten und des Bebauungsplanentwurfs

Beteiligung zum 
Bebauungsplan

entwurf

• Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3(2) BauGB
• Beteiligung der Behörden/TÖB gemäß §4(2) BauGB

Abwägung und 
Ratsentscheidung

• Abwägung
• Satzungsbeschluss gemäß §10 (1) BauGB

Rechtskraft des 
Bebauungsplans

• Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß  
§10 (3) BauGB (Wirksamkeitsvoraussetzung)

Bauantrag, 
Abschluss 
Umlegung

• Vorhaben muss Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen
• Ausbau und Abrechnung Verkehrsflächen gemäß Bebauungsplan


